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49 Pop-Up-Store
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27 Tabak-Lotto-MVG-Zechbauer

05 Tabak T.H. Kleen

04 Tea & More

01  Tengelmann / vinzenzmurr / 

Müller Brot

33 The Body Shop

02 USA Nails

36 Vero Moda

21 vinzenzmurr

13 Vitalia
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2. UG 
65 Alfa Reinigung

68 Rischart

64  Service-Center der 

Stadtsparkasse München

66 Watch Service Point

67 Zentraler Kartenvorverkauf
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Hausordnung für die privaten Wegefl ächen des 
Einkaufszentrums des Stachusbauwerks
1.  Die in dem beigefügten Lageplan dargestellten privaten Wegefl ächen des  1. und 2.  Untergeschosses des Stachusbauwerks 

einschließlich der Rolltreppen sind nicht im Sinne des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes dem öffentlichen Fußgängerverkehr 
gewidmet. Die Benutzung für den Fußgängerverkehr ist jedoch im Rahmen dieser Hausordnung jedermann gestattet.

2. Jede Nutzung, die über die Zweckbestimmung als Verkehrsfl äche hinausgeht ist unzulässig.

 Insbesondere sind verboten:
 das Anbieten von Waren und Dienstleistungen sowie jeglicher Warenverkauf außerhalb der Ladengeschäfte 
 wirtschaftliche Werbemaßnahmen, z. B. Handzettelverteilung, Herumtragen von Werbetafeln, Werbeveranstaltungen
 das Bemalen, Bekleben und Beschriften des Bodens, der Wände, Decken und Säulen  
 der Konsum von alkoholischen Getränken außerhalb gastronomischer Einrichtungen    
 das Verweilen (Sitzen und Liegen) an dafür nicht vorgesehenen Stellen, insbesondere am Boden und auf den Treppenanlagen
 das Musizieren und der störende Betrieb von Tonwiedergabegeräten 
 das freie Umherlaufen lassen von Hunden – Verunreinigungen sind durch Hundebesitzer selbst zu beseitigen 
 das Betteln und Hausieren
 das Radfahren oder die Fortbewegung mittels Rollschuhen, Skateboards, Inline-Skatern und ähnlichen Vorrichtungen 
 Ballspiele jeglicher Art.

3. Im gesamten Stachusbauwerk besteht Rauchverbot!  
4.  In Einzelfällen kann über eine Zweckbestimmung nach Ziffer 1. hinausgehende Benutzung der Wegefl ächen schriftlich durch 

das Center Management erlaubt werden. Die Erlaubnis kann von der Entrichtung eines Entgeltes abhängig gemacht werden.
5. Bei  Zuwiderhandlungen kann durch das Center Management oder seine Beauftragten ein Hausverbot erteilt werden.
 Durch das Verhalten der Besucher dürfen Dritte weder behindert noch belästigt oder gefährdet werden. 
 Zuwiderhandlungen können als Hausfriedensbruch geahndet werden.

Center Management Stachus Passagen

 Wegefl ächen privat

 Wegefl ächen öffentlich

Benutzungsordnung für die 
öffentlichen Wegefl ächen des Stachusbauwerks
1.  Die in dem beigefügten Lageplan dargestellten öffentlichen Wegefl ächen des 1. und 2. Untergeschosses des Stachusbauwerks 

einschließlich der Rolltreppen dienen ausschließlich dem Fußgängerverkehr. Die Benutzung ist in diesem Rahmen jedermann gestattet. 
Dies gilt nicht, soweit und solange zur Nachtzeit eine Absperrung dieser Flächen erfolgt.

2.  Kinderwagen und Fahrräder dürfen auf den Wegefl ächen geschoben werden. Das gilt auch für andere Fahrzeuge von nicht mehr als 1m Breite, 
wenn dadurch die Fußgänger nicht behindert werden. Das Sitzen auf den Handläufen der Rolltreppen ist unzulässig.

3.  Es liegt nicht mehr im Rahmen der Zweckbestimmung nach Ziffer 1, wenn jemand die Wegefl ächen nicht vorwiegend zum Fußgängerverkehr, 
sondern zu anderen Zwecken benützt.

4. Jede nach Ziffer 3 über die Zweckbestimmung hinausgehende Benutzung der Wegefl ächen ist unbeschadet der Ziffer 5 unzulässig.

 Dies gilt insbesondere für:
  das Anbieten von Waren und Dienstleistungen sowie jeglichen Warenverkauf außerhalb der Ladengeschäfte
  das Aufsuchen von Bestellungen außerhalb der Ladengeschäfte
  wirtschaftliche Werbemaßnahmen, z. B. Handzettelverteilen, Herumtragen von umgehängten Werbetafeln, Werbeveranstaltungen
  das Bemalen, Bekleben und Beschriften des Bodens, der Wände, Decken und Säulen  
  das Verweilen (Sitzen und Liegen) an dafür nicht vorgesehenen Stellen, insbes. am Boden und auf den Treppenanlagen
  das Musizieren und den störenden Betrieb von Tonwiedergabegeräten 
  das Betteln
  das Verweilen bei gleichzeitigem Alkoholgenuß außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzung der zugelassenen Freischankfl ächen
  das freie Umherlaufenlassen von Hunden 
  die Fortbewegung mittels Rollschuhen, Rollbrettern, Inline-Skatern, Rollerblades und ähnlichen Vorrichtungen 
  Ballspiele aller Art.

5.  In Einzelfällen kann eine über die Zweckbestimmung nach Ziffer 1 hinausgehende Benutzung der Wegefl ächen schriftlich durch die 
Landeshauptstadt München, Kommunalreferat, Abt. 1, Liegenschaftsverwaltung erlaubt werden.

Landeshauptstadt München Kommunalreferat-Liegenschaftsverwaltung

das Center Management erlaubt werden. Die Erlaubnis kann von der Entrichtung eines Entgeltes abhängig gemacht werden.
5. Bei  Zuwiderhandlungen kann durch das Center Management oder seine Beauftragten ein Hausverbot erteilt werden.
 Durch das Verhalten der Besucher dürfen Dritte weder behindert noch belästigt oder gefährdet werden. 
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